
für die Errichtung und den Betrieb von Kernanlagen oder für damit 
zusammenhängende Schutzmaßnahmen benötigt werden, ist im Atom
energiegesetz der Deutschen Demokratischen Republik vom 28. März ARTIKEL 16 
1962 geregelt. Unter den besonderen Bedingungen des Verteidigungs
zustandes können - wie im Verteidigungsgesetz der Deutschen Demo
kratischen Republik vom 20. September 1961 festgelegt ist - auch be
wegliche Sachen angefordert und in Volkseigentum überführt werden, 
wenn es sich im Interesse der Verteidigung und des Bevölkerungs
schutzes als dringend notwendig erweist.

Dagegen werden gerichtliche Entscheidungen über Vermögensein
ziehung auf Grund strafbarer Handlungen von diesem Artikel der Ver
fassung nicht berührt. Die im gerichtlichen Verfahren ausgesprochene 
Vermögenseinziehung ist in der strafbaren Handlung und ihren Folgen 
begründet, geschieht aber nicht aus den für Artikel 16 der Verfassung 
maßgebenden Beweggründen und Zielen (vgl. §§ 56 und 57 Strafgesetz
buch). Das gilt auch für die Einziehung einzelner Gegenstände nach 
anderen Strafbestimmungen.
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